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Equal Care Day 2025: Neue Bundesregierung muss gerechte 

Verteilung von Sorgearbeit entschlossen angehen 

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) fordert die zukünftige Bundesregierung auf, die un-

gleiche Verteilung von Sorgearbeit endlich anzugehen. Der Gender Care Gap – die ungleiche 

Verteilung unbezahlter Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern – bleibt eine zentrale Ge-

rechtigkeitslücke mit direkten Folgen für Einkommen, Karrierechancen und Alterssicherung 

von Frauen. Trotz jahrzehntelanger Debatten fehlen wirksame Maßnahmen, um Sorgearbeit 

fair zu verteilen und gesellschaftlich aufzuwerten. 

„Der Equal Care Day 2025 ist ein erneuter Weckruf: Die strukturelle Benachteiligung von 

Frauen durch ungleiche Sorgeverantwortung muss endlich beseitigt werden“, fordert djb-Prä-

sidentin Ursula Matthiessen-Kreuder. Der djb hat im Vorfeld der Bundestagswahl in seinen 

Wahlforderungen betont, dass eine Reform sozial-, familien- und arbeitsrechtlicher Regelun-

gen unerlässlich ist. Er fordert unter anderem eine bessere Abstimmung und Bündelung von 

Familienleistungen sowie eine gerechtere Gestaltung des Elterngeldes, die stärker auf sym-

metrische Partnermonate setzt. Mit Blick auf Trennungsfamilien braucht es eine Reform des 

Bürgergelds und des Unterhaltsrechts. 

„Der Gender Care Gap führt zwangsläufig zum Gender Pension Gap. Die gesetzliche Rente 

muss als zentrales Sicherungssystem gestärkt werden“, betont Prof. Dr. Susanne Dern, Vorsit-

zende der djb-Kommission Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich. „Sorgear-

beit muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe anerkannt werden. Der Staat muss Strukturen 

schaffen, die Sorgearbeit wertschätzen und eine gerechte Verteilung für alle ermöglichen“, 

ergänzt Prof. Dr. Anna Lena Göttsche, Vorsitzende der djb-Kommission Familien-, Erb- und 

Zivilrecht.  

Dagegen sind solche Strukturen abzuschaffen, die Frauen den Wechsel in eine existenzsi-

chernde Beschäftigung erschweren und ihre eigenständige finanzielle Absicherung im Lebens-

verlauf behindern. Dazu gehören u.a. das Ehegattensplitting und die Lohnsteuerklasse V, man-

gelnde Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie Hürden auf dem Arbeitsmarkt, die eine selbst-

bestimmte Erwerbsbiografie verhindern. Der djb fordert daher die konsequente Umsetzung 

der EU-Entgelttransparenzrichtlinie bis spätestens Juni 2026 und die Einführung flexibler Ar-

beitszeitmodelle, um benachteiligende Teilzeitstrukturen zu überwinden. „Die Unternehmen 

müssen die Bedingungen der Erwerbsarbeit ändern und diskriminierungsfreie Zugänge sowie 

Teilnahme sichern. Allen Beschäftigten sind gleiche Verwirklichungschancen einzuräumen, 

auch und gerade Müttern“, so Prof. Dr. Isabell Hensel, Vorsitzende der Kommission Arbeits-, 

Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht im djb. Der djb zeigt in seiner Konzeption für ein Gleich-

stellungsgesetz in der Privatwirtschaft praktikable Wege auf, wie Unternehmen Diskriminie-

rungsfreiheit erreichen können. 
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